
Die Schwerbehindertenvertretung im Betrieb 
  

"Alkohol am Arbeitsplatz" 
Teil II 

 
Seminar-Nr. 2411 

 
Zielgruppen:   
Dieses Seminar richtet sich an alle  Mitglieder der 
Schwerbehindertenvertretungen und deren Stellvertreter, an 
Betriebs/ Personalräte, die Beratungs- und Hilfsprogramme 
für Alkoholkranke im Betrieb umsetzen wollen.  
Seminarziele:   
Die Teilnehmer/innen kennen die Möglichkeiten, um im 
Betrieb zum Problem ""Alkohol am Arbeitsplatz"" gezielt zu 
informieren und inaktiv zu werden. Mit der Kenntnis der 
rechtlichen Grundlagen sind sie in der Lage, 
Betriebsvereinbarungen zu diesem Thema inhaltlich zu 
gestalten und betriebliche Hilfs- und Therapieprogramme  
umzusetzen.   
Seminarinhalte:   
• Sucht und Fehlverhalten   

   Verdacht / Abmahnung / Kündigung   
• Das betriebliche Umfeld   

   Betriebsklima im Umkreis von Suchtkranken  
• Betriebliche Aufklärungskampagne  

   Einbeziehung der Belegschaft   
• Betriebliche Hilfsprogramme   

   Ansatzpunkte / Ziele / Funktion / Grenzen  
• Gestaltung von Betriebsvereinbarungen  

   Grundsätze / Vorschriften / Inhalte   
• Möglichkeiten der Therapie   

   Beratungsstellen / Therapieeinrichtungen   
  
 
Freistellungen: 
nach § 179 Abs. 4 SGB IX  
nach § 37 Abs. 6 BetrVG und 
nach § 46 Abs. 6 BPersVG  
 
Referenten: Suchtkrankenhelfer       
                                Sozialexperten 
  
Seminarbeginn: Mittwoch, 13.11.2024  14:00 Uhr 
Seminarende: Freitag, 15.11.2024  15:00 Uhr 
Seminarort: Parkhotel        91710 Gunzenhausen  
Seminar-Gebühr: € 1200,00  zzgl. 19% MwSt. 
Hotelkosten: € 328,00   
 

 

 
 

Seminaranmeldung bis spätestens 18.10.2024 


